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Verfügungen und Bekanntmachungen des Landraths.
1. Zinn Fortschrcibungs-Beamten für die Grund- und Gedäudesteuer diesseitigen Kreises ist 

der Königl. Feldmesser ttoinunA ernannt worden und hat derselbe sein Burcan im Schmidt'schen Hanse 
in Vorschloß Stnhm eingerichtet.

Die bei den Grundstücken und Gebäuden cintrctenden Eigeutbums- und Besitz-Beränderuugcn, wie 
solche in den durch das Amtsblatt veröffentlichten vorlänfigen Anweisungen I. und III. für das Verfahren 
bei der Fortschrcibnng der Grundsteuer-Bücher und Gcbäudcsteuer-Rvllen unter §1 aufgesührt sind, müssen 
in Zukunft bei dem Herrn Fortschreibnngs-Beamten angebracht werden.

Die erwähnten vorlänfigen Anweisungen (Beilage zum Amtsblatt 13) haben die Ortsvorstände 
binden zu lassen und sorgfältig aufzubewahren, da sie solche künftig nothwendig gebrauchen werden.

Stnhm, den 15. April 1865.

.st? 2. Die geodätischen Feldarbeiten des General-Stabes werden in diesem Jahre mit dem 1. Mai 
beginnen. — Die Ortsbebörde» werden ersucht, den für diesen Zweck mit den erforderlichen offenen Ordres 
eintrcffcudcn Generalstabs-Offizieren die zur Ausführung ihres Anftragcs nöthige Beihiife und Beförde
rung zu gewähren. Stuhm, den 15. April 1865.

M 3. In Folge der unterm 15. März c. (KrciSbl. 11) ungeordneten Hans-Kollectc zum Besten 
des Krankenhauses der Barmherzigkeit zu Königsberg sind hierher cingegangcn: 1. von Dorf Stangenbcrg 
21 Sgr. 6 Pf., 2. Waplitz 1 Thlr., 3. Posilgc 20 Sgr., 4. Lichtfeldc 7 Sgr., 5. Gr. Tcschcndorf 14 Sgr. 
5 Pf., 6. Polixen 15 Sgr-, 7. TcssenSdorf 17 Sgr. 6 Pf., 8. Krug Damerau 10 Sgr., 9. Grünhagen 
1 Tblr., 10. Drnchsche Niederung 7 Sgr., 11. Bönhos 25Sgr. 8Pf., 12. Ncunhnbcn 5 Sgr., 13. Kle- 
«ewkv 20 Sgr., 14. Honigfclde 1 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf., 15. Pirklitz 21 Sgr., 16. Eonradswaldc 8 Sgr. 
6 Pf., 17. Kicsling 1 Thlr. 16 Sgr., 18. PeterSwalde 10 Sgr. 6 Pf., 19. Stnhmsdorf 1 Thlr. 24 Sgr. 6 Pf.

Diejenigen OrlSvorstände, welche die Anzeigen über den Ausfall der Kollekte noch nicht.erstattet, 
wollen das Versäumte schleunigst uachhvlen, da ich über das Resultat im ganzen Kreise in Kurzem Bericht 
erstatten muß. Stuhm, den 1S. April 1865^

,U 4. Am 11. d. Mts. sind auf dem Gute Gr. Watkowitz vou einem unbekannten Manne etwa 3 
Schock vermuthlich entwendete junge Tanncnpflä»zlingc zum Verkauf angeboren und zurück gelassen.

Der Eigenthümer wolle sich melden und sein Recht Nachweisen.
Stnhm, den 18. April 1865.

,st° 5. Personal-Chronik.
Dem Hegemeister Lllm zu Earlsthal ist bei seiner fünfzigjährigen Dienstjnbelfcier das Allgemeine 

Ehrenzeichen verliehen worden. Stnhm, den 20. April 1865.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Aufforderung an die Werfender, von der undcclarirtcn Verpackung von Geld in Briefe rc. Mstand zu nehmen.

Znr Uebcrmittelnng von Geld durch die Post, unter Garantie, bietet sich die Versendung des dcclarirtcn 
Werthbetragcs in Briefen und Packeten, oder die Anwendung des Verfahrens der Post-Anwcisnng dar.

Bei der Verwendung von Geld in Briefen oder Packeten, unter Angabe des Werthbetragcs, wird, 
außer dem tarifmäßigen Brief- oder Packctporto für den dcclarirtcn Werth cine Assccuranz-Gcbühr erhoben. 
Dieselbe beträgt bei Sendungen, welche den Preußischen Pvstbezirk nicht überschreiten,

für Entsernnngeu bis 10 Meilen . . unter und bis 50 Thlr. ä Sg^-' über 50 bis 100 Thlr. 1 Sgr.
für Entfernungen über 10 bis 50 Meilen ----- 1 Sgr., - - - - - 2 Sgr.
für größere Entfernungen .... ----- 2Sgr., - - - - - 4Sgr.

Zum Zwecke der Uebcrmittelnng der zahlreichen kleinen Zahlungen ist das Verfahre» der Post-Än- 
weisung innerhalb des Preußischen Post-BczirkS wegen dcr größeren Wohlfeilhcit und der Einfachheit vor
zugsweise zu empfehlen. — Die Gebühr für die Vermittelung dcr Zahlung mittelst Post-Anwcisnng bcträgt: 

bis 25 Thlr. nbcrhanpt 1 Sgr. übcr 25 bis 50 Thlr. übcrhanpt 2 Sgr.
Beim Gebrauche einer Post-Anweisung wird das zeitraubende und mühsame Verpacken dcS Geldes 

-ie Anwendung eines CouvertS und die fünfmalige Versiegelung völlig erspart. Auch bietet das Verfahren 
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der Post-Anweisung den Vortheil, daß zwischen dem Absender und Empfänger Differenzen über den Befund 
an Geld niemals erwachsen können.

Um so mehr darf die Postbehörde an die Versender die erneute Aufforderung richten, sich einer u»« 
declarirten Verpackung von Geld in Briese oder Packete zn enthalten, vielmehr vom der Versendung unter 
Werths-Angabe oder von dem Verfahren der Post-Anweisung Gebrauch zu machen.

Marienwerder, den 8. Februar 1865. Der Ober-Po st-Director.

Der hiesige Schützen-Verein wird vom 23. d. Mts. ab an jedem Sonntage, Montage und 
Donnerstage in den Früh- nnd Nachmittagsstundcn ans dem bisherigen Platze seine Schießübungen 
abhalten. — In dem Schwßstande beim Schützenlokale wird jeder Schuß vorher durch eine Glocke signa- 
lisirt werden und wird auf dem Berge hinter der Scheibe (in der Lehmkaule) während der Schießübungen 
eine Fahne wehen. — Das Publikum wird vor unvorsichtiger Annäherung gewarnt.

Stuhm, den 19. April 1865. Der Magistrat.

Zur Constgnirnng des von den Berechtigten und Einmiethern pro 1865 in das Königl. Forstrevier 
Rehhof einzutreibenden Weideviches steht ein Termin auf Sonnabend, den T§Z. April c., Bor
mittags V Uhr, in Hammerkrng an. — Das Weidcgeld beträgt für ein Stück Attvieh 2 Thlr., für 
ein Stück Jungvieh 1 Tlr. 16 Sg. u. ist dasselbe gleich im Termine an den anwesenden Gelderheber zu zahlen.

Die Weideeinmiether haben für jedes einzutreibcnde Stück Vieh einen Grenznummerstein von mindestens 
21 Zoll Länge zu liefern und nach der Anweisung der Forstbeantten auf das ihnen zn bezeichnende Grenz- 
zeichen einzugraben. — Den Wcideberechtigten wird der Legitimationsschein nur auf Grund der Amtsblatks- 
Verordnung cks 1844 15 vorgesckriebenm Konsignation ertheilt, während die freiwilligen Einmiether eine
Ortschaftsweise aufznstellende vom Schulzen ausgcfertigte Nachweisuug des einzumiethenden.Viehstandes ia 
ckupl« im Termine vorznlegen haben.

Rehhof, den 1s. April 1865. Königlicher Oberförster.

Privat-An zeigen.
Bekanntmachung.

Zur Wahl eines Deputirten für den diesjährigen Enteren Ausschuß und eine- 
Stellvertreters desselben ist auf

den 9. Mai d. I., Nachmittags 3 Uhr, 
zu Altmark unter dem Vorsitz des Herrn Landschafts-Raths UaettMen ein Kreistag an
gesetzt und werden dazu die Herren Besitzer der adligen Güter im landschaftlich Marienburger 
Kreise hierdurch eingeladen.

Marienwerder, den 10. April 1865.
Kömgl. Westpr. Wrovinzilü-Fan-schafts-DirectX

Der Gutsbesitzer Herr Schelske aus Grzymalla hat sein Amt als Special-Director- 
Stellvertreter niedergelegt und soll in der am

26. April e., Nachmittags 2 Uhr, 
in der Schule zu Altmark statlfindenden Special-Versammlung ein anderer Special- 
Director-Stellvertreter gewählt werden

Ich lade die Mitglieder der Mobiliar-Feuer-Versicherungs-Gesellschaft aus dem hiesigen 
Kreise zu dieser Versammlung ergebenst ein.

Neu mark, den 14. April !865.
Der Special-Director -es Stuhmer Kreises,

Zur Verpachtung des Simon Kutsch inski'schen Grundstücks vom 11. November 1865 
bis dahin 1866 haben wir einen Termin auf

den 8. Mai c., Vormittags 10 Uhr, 
im Magistrats-Bureau angesetzt, wozu wir Pachtlustige hierdurch eiuladen.

Stuhm, den 18. April 1865.
. Der Magistrat.

Mein Bureau befindet sich hohe Lauben .U 37 parterre.
kiekeriiiF, Justiz-Rath in Marienburg.

WM Einem geehrten Publikum beehre ich mich ergebenst anzuzeigeu, daß ich mich hierselbst 
als Stellmacher etablirt habe und sämmtliche Stellmacherarbeiten dauerhaft u. billig ausfübre. 
Bitte um geneigte Aufträge. H. 6r«nau, wohnhaft im Gronauschen Hause in Stuhm.

Vor einiger Zeit ist auf dem Heidemühler Lande ein einläufiges Gewehr gefunden 
worden. Der sich legitimirende Eigenthümer kann dasselbe gegen Erstattung der Kosten in 
Heidemühl in Empfang nehmen.
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P Etablissements-Anzeige. E
W - Einem hochgeehrten hiesigen wie auswärtigen Publikum die ergebene Anzeige, daß HA 
7^ ich das in Stuhm M M 1 am Markte belegene Haus, in welchem seit einer Reibe 
Mvon Jahren ein kaufmännisches Geschäft unter der Firma „G. Hoffmann" betrieben-^ 
^worden, käuflich übernommen habe und in demselben Montag, den 24. d. Mts., ein A

E Material-, Loloniat- L Rostaumtmn6 Zoschüfl A

8 G» AUKLL K
E eröffnen werde. — Mein eifrigstes Bestreben wird stets dahin gerichtet sein, durch Re-

M ellität und billige Preisnotirung mir das gütige Vertrauen eines hochgeehrten Publikums W 
recht bald zu erwerben und dauernd zu erhalten. M

W Um geneigten Zuspruch bittet Hochachtungsvoll und ergebenst H

A Stuhm, den 22. April 1865. zA

-uchniS ur aZastZJ -ugaoa UIöunqpU sötflvlZG
IgnuiD aaci 'aöA mvaauoH -fluchjguvH- sbl^vtsL

rmr isqwchD rffZtchslchj aZg Pnv iöuv^ mqun?Z 9^ ux — -usullarZ n! söunyvflrsqZtz 
zPjmvzuzruv) srggvrLinvU .wg ur MjanZ unns chr Bii^üqv^l '0 'v fvM -p rux;

jtzpMZVlMOVZE

H Einem hochgeehrten Publikum wie meinen werthgeschätzten HA 
Kunden zeige hierdurch ganz ergebenst an, daß ich von der 
Neustadt .-U 175 nach'den hshea Lausten Z2, beim 
Restaurateur Mm 8eliul2, 2 Treppen hoch, gezogen bin. 
Derselbe hat die Güte, bei meinem östern Verreiststin, an 
mich gerichtete Bestellungen anzunehmen. HA

Marienburg, den 15. April 1865.
Hochachtungsvoll "E

Orgelbauer und Pianoforte - Verfertiger.

Preußische Haget-Versicherungs-Actien-Gesettschnft.
Dem Unterzeichneten ist von obiger Gesellschaft eine Agentur für die Stadt Stuhm 

uud Umgegend übertragen worden. Indem sich derselbe dem landwüthschaftlichen Publikum 
zur Vermittelung und persönlicher Ausführung vou Versicherungen gegen Hagelschlag angelegent
lichst empfiehlt, macht derselbe gleichzeitig auf die Vortheile aufmerksam, welche jedem Ver
sicherten zu Theil werden. Diese sind:

1) billigere Prämien als bei sämmtlichen Actien-Gesellschaftcn;
2) Antheil am Gcschäftsgewinn nach § 20 der Statuten;
3) volle Sicherheit für ungekürzte und prompte Entschädigung im Schadenfalle, 

auch für den kleinsten Schaden bis zu herunter;
4) gleiche Prämien für Halm- und Hülsenfrüchte, mcl. Lupinen. 

Hochachtungsvoll und ergebenst
L,. LLaZvrr, Kollosomp bei Stuhm.

350 Scheffel gute, durchgesammelte Kartoffeln sind zu verkaufen in Altkirch bei Posilg«.
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W Ein -wie bewährtes Mittel der L. W. Egers'sche Fenchel-Honig-Extract W
K bei Kinderkrankheiten W
W ist, dokumentiren wieder folgende Anerkennungen: M
M Meine Kinder litten seit längerer Zeit an einer heftigen Grippe mit Husten. Ich brächte M 
M den L. W. Egcrs'scheu Fcnchel-Honig'-Exlractin Anwengnng. Schon noch Verbrauch von einer Flasche U 
M fühlten die Kinder bedeutende Linderung, so daß ich nach Verbrauch vou 2 Flaschen die Krankheit 
M meiner Kinder gänzlich beseitigt hatte n. s. w. Wilh. Wiesner,

Wüste-GicrSdorf, 17. Januar 1865. Schuhmachermeister. M

W Ich halte es für meine Pflicht, den Schlesischcn Fenchel-Honig - Extract aus L>cr Fabrik von 
L. W. Egers in Breslau meinen Mitmenschen zu empfehlen, indem mein Söhnchcn durch deu Ge-

W brauch desselben zweimal vom Stickhusten (oder Keuchhusten) befreit wurde.
M Osterwick, 17. Januar 186s. Ch. Buh.
D Man hüte sich vor dem elenden Nachahmnngsschwindel W 
A und achte genau darauf, daß jede Flasche mein Siegel, so wie mein Etiquette nebst meinem W 
W Facsimile trägt und entweder von mir selbst bezogen ist oder aus den allein berechtigten Nieder- -<Ä 
A lagen bei Z. Werner in Stuhm. D
W A'd. Derzewski in Christburg. H
8 L. m. Lqcrs in Rreslau, Diessergasse 17, Z

Stempelbogen, Wechsel, Stempelmarken, sowie Gesindebücher sind zu haben bei 
Lichtfelde. WailL«nNn

Ein in Christ bürg am Markte belegenes dreistöckiges fast neues Haus, zum Laden- 
Geschäft eingerichtet und ca. 250 Thir. Miethe tragend, ist unter günstigen Bedingungen zu 
verkaufen. Das Nähere in Elbing, innerer Mühlendamm 5, eine Treppe hoch.

Garten-Sämereien, Riesen-Runkelrüben- und Wrucken-Saamen habe ich 
frisch erhalten. k. linunenberZ.

Do. Bovchardt A arom.-mcdic. l^räutooseile in Päckchen zu 6 Sgr., so wie vi. S«i>» de 
jVoutemard^S arom. lLnllupasta in Päckchen zu 6 u. 12 Sgr., sind in bekannter Güte und Trefflichkeit 
unverändert für Stuhm nur allein ächt zu haben bei Weener und für Chirstburg bei 
I. G. Pasternak.

Montag, den 24. d. M. und an den folgenden Tagen ist frisch gebrannter Kalk 
in Heidemühl zu haben. 

300 Scheffel gute Eß- und Saat-Kartoffeln sind zu verkaufen in
Vorwerk Neuhof bei Chnstburg.

In Kl. Sonnenberg ist die grüne oder Heiligenstädter Kartoffel zur Saat zu haben.

RrmkslVÜben-SKaMen, Gemüse- und Blumen-Sämereicn empfiehlt billigst 
Lichtfelde. S. WLcrrkemm.

In Kl. Sonnenberg steht ein noch guter Mahagoni-Flügel zum Verkauf.

Frisches Malz empfiehlt und tauscht aus 
Lichtfelde. -l.

Frische Bindeweiden und Dachstöcke, sowie Gogoliner Kalk empfiehlt 
^tirrlbert krieckried. Verschloß Stuhm.

Ein Sohn ordentlicher Eltern findet von Johanni d. I. als Lehrling ein Unterkommen 
beim Mühlenbesißer Zube in Altmark.

Zwei Esel, 5 und 6 Jahre alt, gut gefahren und fromm, ungewöhnlich fleißig, stehen 
hier zum Verkauf.

Dominium Kraftuden. GrUNÜtMÄNN.
Ein brauner Hühnerhund, lang gestutzt, hat sich bei mir eingefunden, und 

kann derselbe gegen Erstattung der Jnsertions- und Futterkosten abgehvlt werden.
M. Wasser in Stuhm.

Druck und Verlag der Werner'schen Buchdrucker« in Stuhm.


